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Betreff: 
 
Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark, 93133 Burglengen- 
feld - Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses und Auftragsvergabe 
für das Gewerk Hinterlüftete Fassade 2 
 
 
Kosten: 
Kostenermittlung: 
Kostenvorschau 

1.098.887,65 € brutto 
631.621,55 € brutto (bepreistes LV) 
694.648,55 € brutto  

Haushaltsstelle: 1.2111.9451 

 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
In der Stadtratssitzung vom 23.03.2022 wurde nach Eingang und Wertung von zwei An-
geboten bei der Erstausschreibung dieses Gewerk mit der Konsequenz, dass der fest-
stehende Sonnenschutz im Bereich der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich des 
Erdgeschosses entfällt, aufgehoben. Die Kostenangebote lagen damals geprüft bei rund 
1,653 Mio. € und 1,825 Mio. €. 
 
Die europaweite Neuausschreibung hierzu wurde dann umgehend veranlasst, um auch 
Folgeschäden an der Holzbaufassade und die Anschlussarbeiten für andere Gewerke 
frühzeitig sicherstellen zu können. 
 
Gemäß Beschluss des Stadtrates wird der Erweiterungsbau der Hans-Scholl-
Grundschule in Hybridbauweise errichtet. Dazu werden im Bereich des Keller- und Erd-
geschosses die Außenwände als tragender Stahlbeton ausgeführt. 
 
Das Obergeschoss wird komplett in Holzbauweise errichtet. Das Obergeschoss soll da-
bei oberhalb des Fensterriegels und unterhalb, im Bereich der Brüstung, mit einer Sicht-
schalung in vertikaler Holzlattung 100/25 mm im Abstand von 10 mm einschließlich 
Schattenfuge zu angrenzenden Bauteilen mit Vergrauungslasur ausgeführt werden. 
 
Die Pfeiler zwischen den einzelnen Fensterelementen sollen mit anthrazitfarbenen Fa-
serzementplatten entsprechend dem beschlossenen Farb- und Materialkonzept verklei-
det werden. 
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Ebenfalls verkleidet werden sollen die massiven Außenwände im Bereich des Erdge-
schosses mit ebenfalls hinterlüfteten, anthrazitfarbenen Faserzementplatten.   
 
In Summe sind 535 m² Fassadenplatten-Bekleidung im Erd- und Obergeschoss sowie 
ca. 1105 m² hinterlüftete Sichtholz-Schalung im Obergeschoss und im Bereich der erd-
geschossigen Deckenuntersicht. 
 
Vorgenannte Leistungen wurden in einem Leistungsverzeichnis zusammengefasst und 
in einem offenen, EU-weiten Verfahren ausgelobt. Es wurde auch eine Stoff-
preisgleitklausel mit in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen. 
 
Insgesamt haben 17 Firmen die Angebotsunterlagen über die Vergabeplattform her-
untergeladen. Zur Submission am 24.05.2022 um 14:00 Uhr wurden zwei Angebote 
elektronisch hochgeladen und abgegeben. 
 
Die fachliche, sachliche und rechnerische Wertung und Prüfung ergab dabei folgende 
Reihung: 
 

1. Holzbau Hasl e.K., 92439 Bodenwöhr 1.098.887,65 € 

2. Zimmerei Holzbau Zisler GmbH, 93499 Waldmüchen 1.199.999,99 € 

 
Die Firma Holzbau Hasl e.K. aus 92439 Bodenwöhr hat demzufolge das wirtschaftlichste 
Angebot mit einer geprüften Angebotssumme in Höhe von 1.098.887,65 € brutto unter-
breitet. 
 
Die vergleichbare Kostenschätzung in Form eines aktuell bepreisten Leistungsver-
zeichnisses ohne den feststehenden Sonnenschutz beläuft sich auf 631.621,55 € brutto. 
In der Kostenschau, die am 16.03.2022 in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses vorgetragen wurde, sind hierfür 694.648,55 € brutto eingepreist. 
 
Die Mehrkosten im Vergleich beider Summen – wirtschaftliches Angebot und Summe 
Kostenschau - betragen 404.239,10 € brutto und entsprechen ca. 58,1% Kos-
tenüberschreitung. 
 
Das Gewerk hinterlüftete Fassade beinhaltet überwiegend Arbeiten mit Holzprodukten, 
so wie es auch beschlossen wurde. Dabei wird nicht nur die Fassade mit Sichtholzlatten 
belegt, sondern auch die sich dahinter befindliche Unterkonstruktion. 
 
Das Kostenbudget basiert auf der Grundlage eines aktuell bepreisten Leistungsver-
zeichnisses. Hier ist zu erwähnen, dass bei den holzverarbeitenden Gewerken wie Zim-
merarbeiten, oder auch Fassadenarbeiten, gegenüber der Kostenschätzung vom Mai 
2021 eine Preisanpassung vorgenommen wurde, um dem damaligen Preistrend zu fol-
gen. Auch bei der Auspreisung des Leistungsverzeichnisses wurden nochmals aktuelle 
Preise bei Firmen eingeholt, um hier weiter auf der sicheren Seite zu sein. 
 
Diesen Sachverhalt hat die Verwaltung auch nochmals beim Architekturbüro hinterfragt. 
 
Wie bereits bei der Vergabe des Gewerkes Zimmererarbeiten zeichnen sich auch hier 
beim Gewerk Fassade die Preissteigerungen des holzverarbeitenden Marktes ab. Zu-
dem trägt die derzeitige Dynamik des Marktes zusätzlich zu Preissteigerungen bei und 
zeigt in Anbetracht der Rohstoffpreise eine eindeutige Tendenz nach oben. 
 
In der Ausschreibung wurde zudem vorgegeben, dass keine Nebenangebote zugelassen 



werden. 
 
Aufgrund der Angebotsergebnisse der ersten Ausschreibung wurde der feststehende 
vertikale Sonnenschutz, der entlang der Glasfassade im Erdgeschoss verlief, aus der 
weiteren Planung entfernt und war nicht mehr Bestandteil der Ausschreibung „Hinter-
lüftete Fassade 2“. 
 
Zudem wurde in Abstimmung mit der Tragwerksplanung, wo es technisch möglich war, 
die Art des zu verbauenden Holzes geändert, um weitere Einsparungen hin-sichtlich des 
Preises, auf Grund dessen besserer Verfügbarkeit, zu erzielen. 
 
Weiterhin wurde der Zeitraum der Leistungserbringung erweitert, um einen größeren 
Bieterkreis anzusprechen, bzw. den Bietern einen größeren Planungsspielraum zu er-
möglichen. 
 
Die Summe von 694.648,55 €, brutto aus der Kostenschau, welche zum Zeitpunkt der 
ersten Ausschreibung aufgestellt wurde, vermindert sich zwar durch den Entfall von Leis-
tungen entsprechend, was eine 10%ige Minderung darstellt. Laut stat. Bundesamt wird 
jedoch zwischen März 2022 (Monat der Erstellung der Neu-Ausschreibung) und April 
2022 (Monat der Angebotsphase) auch ein durchschnittlicher Anstieg von ca. 10% der 
Erzeugerpreise beim gesägten und gehobelten Holz statistisch festgehalten, weshalb die 
Summe aus der Kostenschau über 694.648,55 € brutto vom März 2022, weiterhin als 
Referenzsumme inkl. Indexsteigerung betrachtet werden kann. 
 
Obwohl bei der zweiten Ausschreibung des Gewerkes preistreibende Leistungen wie 
etwa der feststehende, vertikale Sonnenschutz im Erdgeschoss eingespart wurden, 
konnte das gesetzte Ziel der Kostenneutralität zwischen Kostenberechnung und Angebot 
nicht erzielt werden. 
 
So haben nach Analyse des Preisspiegels vor allem die sog. Neben-Leistungen, wie das 
Vorhalten der Baustelleneinrichtung (z.B. Kran) mit + 3.900 €, statische Berechnung und 
Werk- und Montageplanung der Plattenverkleidung mit + 25.000 € und auch stat. Ver-
bindungsmittel mit + 56.000 € im Vergleich zur ersten Ausschreibung an Kosten zuge-
legt. Bereits hier sind ca. 85.000 € Mehrkosten verbuchbar. 
 
Auch die Änderung der Art der Befestigung der Sichtholzschalung (von einer verdeckt 
liegenden Befestigung zu einer sichtbaren Verschraubung) hat nicht die geplante Ein-
sparung erzielt, da die gestiegene Nachfrage des zu verbauenden Fassaden-Holzes die 
Einsparung durch die Art der Befestigung wieder wett macht. 
 
Nach VOB/A §16d Abs.1 Nr.1 darf auf einen unangemessen hohen Preis kein Zuschlag 
erteilt werden. Mit der ausführlichen Darlegung des Büros Dömges ist jedoch der Preis 
begründet und es kann das Ergebnis der wiederholten Ausschreibung beauftragt wer-
den. Der Sachverhalt wurde mit der VOB-Stelle der Regierung der Oberpfalz bespro-
chen. 
 
Die Bauzeit wurde bei der Neuausschreibung mit Beginn 26.09.2022 und Fertigstellung 
16.12.2022 vorgegeben. 
 
Hinsichtlich der Fertigstellung des Gebäudes laufen die Fassadenarbeiten parallel zum 
Innenausbau. Lediglich mit der Fertigstellung der Außenanlagen wird es dadurch zu teil-
weisen Verzögerungen kommen, da das Gerüst länger steht. 
 
Mit der Bauzeitvorgabe der wiederholten, hier vorliegenden Ausschreibung, wurde das 



Ziel vorgegeben, das Gebäude vor der Winterperiode 2022 „dicht“ zu bekommen. Sollte 
das jetzt vorliegende Ergebnis nicht angenommen werden, so wird sich bei einer weite-
ren Neuausschreibung zwangsweise eine Verzögerung in die Wintermonate hinein erge-
ben, so dass zum dann erreichten Ausschreibungsergebnis weitere Aufwendungen für 
Provisorien zur Herstellung der Dichtheit des Gebäudes notwendig werden.  
 
Ob sich die preisliche Wettbewerbsbasis bei einer weiteren Ausschreibung verbessert, 
lässt sich unter der derzeitigen Marktlage nicht vorhersehen. Aufgrund bisheriger Erfah-
rungen wird sich wohl eher noch eine weitere Verteuerung auftun. 
 
Eine zusätzliche Kosteneinsparung wäre auch, die Entscheidung an Stelle der jetzt vor-
gesehenen und vom Stadtrat beschlossenen Holzbaufassade alternativ als Fassade mit 
Faserzementplatten, oder ähnlichem, auszuschreiben, was bei rund 1200 m² Fassaden-
fläche eine geschätzte Kosteneinsparung von max. 50.000 € bis 60.000 € bringen würde. 
 
Das beauftragte Büro Dömges und die Verwaltung schlagen trotzdem vor, den Zuschlag 
gem. jetzigem Ergebnis zu erteilen. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, der Firma Holzbau Hasl e.K. aus 92439 Bodenwöhr mit einer 
geprüften Angebotssumme in Höhe von 1.098.887,65 € brutto den Zuschlag für das Ge-
werk hinterlüftete Fassade 2 zur Erweiterung der Hans-Scholl-Grundschule im Naabtal-
park, zu erteilen. 
Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt bereitzustellen. 
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Hauptamt Nummer: Ha/390/2022 

Spitzner, Yvonne Datum: 01.06.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 08.06.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Änderung der Geschäftsordnung - Änderung §36 - Art der Bekanntmachung 
 
 
 Sachdarstellung, Begründung: 
 
Satzungen und Verordnungen sind öffentlich bekannt zu machen. Die amtliche Be-
kanntmachung kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Satzung in der Verwaltung 
der Gemeinde niedergelegt und die Niederlegung durch Anschlag an den, für öffentliche 
Bekanntmachungen allgemein bestimmten Stellen (Gemeindetafeln), oder durch Mittei-
lung in einer Tageszeitung, bekannt gegeben wird gem. Art. 26 GO.  
 
Gem. § 36 Abs. 1 der Geschäftsordnung ist die Bekanntmachung in der Mittelbaye-
rischen Zeitung vorgeschrieben. 
 
§ 36 Abs. 1 Geschäftsordnung   

(Text alte Fassung)  (Text neue Fassung)   

(1) Satzungen und Verordnungen werden 
dadurch amtlich bekannt gemacht, dass 
sie in der Verwaltung der Gemeinde zur 
Einsicht niedergelegt werden und die Nie-
derlegung durch Mitteilung in dem für amt-
liche Bekanntmachungen bestimmten Teil 
der Mittelbayerischen Zeitung bekannt ge-
geben wird. Die Mitteilung wird erst veröf-
fentlicht, wenn die Satzung oder Verord-
nung in der Verwaltung der Gemeinde nie-
dergelegt ist.   

(1) 1Satzungen und Verordnungen werden 
dadurch amtlich bekannt gemacht, dass 
sie in der Verwaltung der Gemeinde zur 
Einsichtnahme niedergelegt werden und 
die Niederlegung durch Anschlag an den 
Gemeindetafeln bekanntgegeben wird.  
2Der Anschlag wird an den Gemeindeta-
feln erst angebracht, wenn die Satzung 
oder Verordnung in der Verwaltung nie-
dergelegt ist.  
3Er wird an allen Gemeindetafeln ange-
bracht und frühestens nach 14 Tagen wie-
der abgenommen.  
4Es wird schriftlich festgehalten, wann der 
Anschlag angebracht und wann er wieder 
abgenommen wurde; dieser Vermerk wird 
zu den Akten genommen. 
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(2) Wird eine Satzung oder Verordnung 
ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf 
eine andere in Art. 26 Abs. 2 GO be-
zeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so 
wird hierauf in dem in Abs. 1 bezeichneten 
Druckwerk hingewiesen. 
 

(2) Wird eine Satzung oder Verordnung 
ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf 
eine andere in Art. 26 Abs. 2 GO be-
zeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so 
wird hierauf durch Anschlag an allen Ge-
meindetafeln hingewiesen. 
 
(3) Die Gemeinde unterhält die Gemein-
detafel vor dem Rathaus der Stadt Burg-
lengenfeld. 

 
Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde festgestellt, dass durch die Änderung des § 
36 der Geschäftsordnung ein Einsparpotential in Höhe von 10.000 Euro – 15.000 Euro 
pro Jahr vorliegen würde. Pro amtliche Bekanntmachung sind mit Kosten von ca. 250,00 
Euro - 650,00 Euro zu rechnen (bei ca. 30 – 35 Bekanntmachungen im Jahr). 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der § 36 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Burglengenfeld vom 17.06.2020 in der 
Fassung vom 12.01.2021 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Satzungen und Verordnungen werden dadurch amtlich bekannt gemacht, dass sie 
in der Verwaltung der Gemeinde zur Einsichtnahme niedergelegt werden und die Nieder-
legung durch Anschlag an den Gemeindetafeln bekanntgegeben wird.  
2Der Anschlag wird an den Gemeindetafeln erst angebracht, wenn die Satzung oder 
Verordnung in der Verwaltung niedergelegt ist.  
3Er wird an allen Gemeindetafeln angebracht und frühestens nach 14 Tagen wieder ab-
genommen.  
4Es wird schriftlich festgehalten, wann der Anschlag angebracht und wann er wieder 
abgenommen wurde; dieser Vermerk wird zu den Akten genommen. 
 
(2) Wird eine Satzung oder Verordnung ausnahmsweise aus wichtigem Grund auf eine 
andere in Art. 26 Abs. 2 GO bezeichnete Art amtlich bekannt gemacht, so wird hierauf 
durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. 
 
(3) Die Gemeinde unterhält die Gemeindetafel vor dem Rathaus der Stadt Burglen-
genfeld. 
 
Die Übrigen Bestimmungen der Geschäftsordnung vom 17.06.2020 in der Fassung vom 
12.01.2021 bleiben unberührt. 
 
Der Text der Geschäftsordnung ist entsprechend der beschlossenen Änderung zu er-
gänzen und in seiner Neufassung den Stadtratsmitgliedern auszuhändigen. 
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Kämmerei Nummer: Käm/391/2022 

Frieser, Elke, VRin Datum: 31.05.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 08.06.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts – Betei- 
ligungsbericht gem. Art. 94 Abs. 3 Satz 1 GO für das Jahr 2020 
 
 
 Sachdarstellung, Begründung: 
 
Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) hat die Stadt Burglengenfeld 
jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform 
des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil der Ge-
schäftsanteile eines Unternehmens gehört. 
 
Ein Beteiligungsbericht ist deshalb für die Stadtbau GmbH Burglengenfeld und die 
Mittelstandszentrum Maximilianshütte GmbH zu erstellen. (Über den Verbleib oder 
die mögliche Abgabe der Gesellschafteranteile des MZM soll in der nächsten Sit-
zungsrunde beraten werden.) 
 
Nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse kann der Bericht für das Jahr 2020 
erstattet werden. 
 
Der Bericht ist dem Stadtrat vorzulegen. Darüber hinaus wird durch ortsübliche Be-
kanntmachung darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann. 
 
 
 

Zur Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Anlagen: 

Beteiligungsbericht_Geschäftsjahr_2020 
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Einleitung 

Gemäß Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Stadt Burglengenfeld jährlich einen 

Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu er-

stellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil der Geschäftsanteile eines Unternehmens 

gehören. 

Nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen erfolgt nunmehr der Bericht über das Geschäfts-

jahr 2020 der Stadtbau Burglengenfeld GmbH und der Mittelstandszentrum Maximilianshütte 

GmbH. 

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung kommunaler Aufgaben trotz Aus-

gliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Kommune und den Bürger transparent 

bleiben. 

Der Bericht ist dem Stadtrat vorzulegen, ferner muss ortsüblich darauf hingewiesen werden, 

dass jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann. Der Hinweis auf die öffentliche Einsichtnahme 

erfolgt in der örtlichen Tagespresse. 

Der Beteiligungsbericht soll gemäß Art. 94 Abs. 3 GO über folgende Punkte Angaben enthal-

ten: 

 die Erfüllung des öffentlichen Zwecks 

 die Beteiligungsverhältnisse 

 die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft 

 die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ge-

mäß Abs. 1 Nr. 5 

 die Ertragslage und die Kreditaufnahmen 

Der Bericht umfasst die Beteiligungen an der Stadtbau GmbH Burglengenfeld und an der Mit-

telstandszentrum Maximilianshütte GmbH. 

  



 

 
Seite 4  

 

  

 

Stadtbau Burglengenfeld GmbH 

Unternehmensdaten, rechtliche Verhältnisse 

Firma: Stadtbau GmbH Burglengenfeld  

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sitz, Anschrift: Marktplatz 2-6, 93133 Burglengenfeld 

Gründung: 29. Juli 1994 

Eintragung in das Handelsregister:  HRB 1929 Amtsgericht Amberg am 13.02.1995 

Gesellschaftsvertrag: Letzte Fassung vom 14. Juli 2020 
 
Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 

Dauer der Gesellschaft: unbestimmte Zeit 

Gegenstand des Unternehmens: Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaf-

tet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungs-

formen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnun-

gen. 

 

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirt-

schaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden 

Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belas-

ten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie 

kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, 

Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und 

kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstel-

len. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassun-

gen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben  

oder sich an solchen zu beteiligen. 

 

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betrei-

ben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar o-

der unmittelbar) dienlich sind. 

 

Der Geschäftsbezirk der Gesellschaft ist auf den räumli-

chen Bereich der Stadt Burglengenfeld beschränkt. 

 

Stammkapital: 511.291,88 € (1.000.000 DM)  davon 

511.291,88 € (1.000.000 DM)  Stadt Burglengenfeld 

Organe des Unternehmens: - der/die Geschäftsführer 

- der Aufsichtsrat 

- die Gesellschafterversammlung 
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Geschäftsführer: Mit Wirkung ab 28.03.2019 wurde Herr Wolfgang Weiß 

zum Geschäftsführer bestellt. Die Eintragung im Handels-

register erfolgte am 12.08.2019. 

 
 Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und 

Belastung von Grundstücken ist an Herrn Alois Kolbeck 
(HRE 20.01.2009) erteilt. 

  

Mitglieder des Aufsichtsrates: bis zum 30.04.2020: 
Thomas Gesche, 1. Bürgermeister – Vorsitzender 

 Andreas Beer, Ausbildungsmeister, Stadtrat 
 Michael Schaller, Beamter, Stadtrat 
 Peter Wein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stadtrat 
 Hans Deml, Beamter, Stadtrat 
 Sabine Ehrenreich, Geschäftsfrau, Stadträtin 
 Josef Gruber, Schulamtsdirektor a.D., Stadtrat, 3. Bürger-

meister 
  
 ab dem 01.05.2020: 
 (Erhöhung der Mitgliederzahl und Neubesetzung) 
 Thomas Gesche, 1. Bürgermeister – Vorsitzender 
 Josef Gruber, Schulamtsdirektor a.D., Stadtrat, 2. Bgm. 
 Peter Wein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stadtrat 
 Phillip Poguntke, Verwaltungsangestellter, Stadtrat 
 Josef Schießl, Kolonnenführer, Stadtrat 
 Peter Singerer, Industriemeister, Stadtrat 
 Gregor Glötzl, Angestellter, Stadtrat 
 Barbara Mulzer, Verwaltungsangestellte, Stadträtin 
 Hans Glatzl, Redakteur, Stadtrat 
  
Geschäftsführerentgelt: keine Angabe gem. § 286 Abs. 4 HGB 
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Wirtschaftliche Verhältnisse 

Die Stadtbau GmbH bewirtschaftet zum 31.12.2020 zwei Häuser mit zwei sonstigen Einheiten 

sowie das Verwaltungsgebäude der Freiwilligen Feuerwehr Burglengenfeld. Im Neuen Stadt-

haus ist eine Krabbelstube untergebracht. Das Zeininger Haus (Marktplatz 9) enthält eine 

Gaststätte und vier weitere Einheiten, von denen sich keine mehr im Eigentum der Gesell-

schaft befindet. 

Darüber hinaus erwirbt die Gesellschaft die von der Stadt Burglengenfeld als Bauland ausge-

wiesenen Areale, führt die Erschließungsmaßnahmen durch und vermarktet die entstandenen 

Parzellen. 

Die Vermarktung der letzten beiden Baugebiete „Hussitenweg BA II“ und „Hussitenweg BA III“ 

wurde erfolgreich umgesetzt. Im Baugebiet „Hussitenweg BA III“ wurden Verkaufserlöse in 

Höhe von T€ 3.846,6 erzielt. Bereits im Vorjahr wurde mit den Planungen und Vorbereitungen 

zur Erschließung eines weiteren Wohngebietes am Hussitenweg, nämlich dem Hussitenweg 

BA IV, begonnen. Der Grunderwerb hierzu wurde teilweise im Jahr 2018 und größtenteils in 

2019 beurkundet. Der Beginn der Erschließung läuft seit April 2021 und wird voraussichtlich 

im Jahr 2021 im westlichen Bereich des Baugebietes abgeschlossen sein. Der östliche Bereich 

wird sich noch bis in das Frühjahr 2022 ziehen. Zeitgleich bzw. ab Juli/August 2021 soll mit 

dem Verkauf der Bauparzellen begonnen werden. Von den insgesamt 80 Baugrundstücken 

stehen 71 Bauplätze zum Wiederverkauf zur Verfügung. 9 Baugrundstücke verbleiben als so-

genannte Rückbehaltsflächen bei den ursprünglichen Eigentümern. 

Bereits im Vorjahr wurde mit der Vermarktung des Baugebietes „Hussitenweg BA IIa“ begon-

nen. Hier stehen insgesamt 4 Baugrundstücke mit insgesamt 2.355 m² zum Verkauf zur Ver-

fügung. Ein erstes Grundstück wurde bereits im Frühjahr 2019 mit 576 m² verkauft. Die restli-

chen drei Grundstücke sollen gem. Aufsichtsratsbeschluss derzeit nicht verkauft werden. 

Das Gewerbegebiet „Altes Wasserwerk III“ mit einer Bruttofläche von 7.361 m² wurde am 14. 

Dezember 2020 verkauft. Seit Anfang Juli 2021 laufen die Bautätigkeiten des Käufers. Kleine 

Erschließungsarbeiten sind noch offen. 

Das Geschäftsjahr 2020 der Stadtbau GmbH Burglengenfeld schließt mit einem Jahresüber-

schuss in Höhe von T€ 60,2 ab. Der Jahresüberschuss im Vorjahr betrug T€ 726,2. Der Rück-

gang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus wesentlich niedrigeren Erlösen aus Grundstücks-

verkäufen, insbesondere weil im Vorjahr die Vermarktung des Baugebietes „Hussitenweg BA 

II“ abgeschlossen wurde. Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.l 

Das buchmäßige Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 2.322.931,31 €. 

 

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtbau GmbH war im Geschäftsjahr 2020 gegeben und ist auch 

für die überschaubare Zukunft gewährleistet. 

 

Langfristige Kredite wurden im Jahr 2020 nicht aufgenommen. 

Die gesamte Abwicklung der Erschließungstätigkeit sowie die Vermarktung der Grundstücke 

erfolgt, ebenso wie Teilbereiche der Infrastrukturmaßnahmen über Kontokorrentkonten. 
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Mittelstandszentrum Maximilianshütte GmbH 

Unternehmensdaten, rechtliche Verhältnisse 

Firma: Mittelstandszentrum Maximilianshütte GmbH 

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Sitz, Anschrift: Hüttenstraße 1, 93142 Maxhütte-Haidhof 

Gründung: 14. März 1997 

Gesellschaftsvertrag: notariell abgeschlossen am 14. März 1997  

– Notar Kolb URNr. 609/1997 

Eintragung in das Handelsregister:  beim Amtsgericht Amberg unter HRB 2317  

am 13. August 1997 

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 

Dauer der Gesellschaft: unbestimmte Zeit 

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb eines Gründerzentrums, insb. die Erfüllung 

nachfolgender Aufgaben mit öffentlichem Zweck: 

 Förderung der wirtschaftlichen Interessen des Land-

kreises Schwandorf, insbesondere des Städtedrei-

ecks Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teu-

blitz. 

 Jungen Unternehmen, die sich in der Gründungs- 

oder Aufbauphase befinden oder eine Betriebsstätte 

errichten (wollen) fördern und eine Hilfestellung ge-

ben. Dies geschieht vorrangig durch die Bereitstel-

lung von Räumlichkeiten (Büros, Werkstätten, Ge-

meinschaftseinrichtungen), von Dienstleistungen 

(zentralisierte Bürodienstleistungen) und durch das 

Angebot von Beratungsdiensten. 

 Die Gesellschaft initiiert, unterstützt und fördert die 

Schaffung und Einführung neuer Techniken und 

Technologien durch Maßnahmen der Fortbildung 

und Umschulung. 

 Sie initiiert und fördert insbesondere die Verbindung 

zwischen kleineren und mittleren Unternehmen der 

Region einerseits und Wissenschaft und Forschung 

andererseits. 

Beteiligung am Unternehmen: Landkreis Schwandorf Anteil 30 % 

Stadt Maxhütte-Haidhof Anteil 30 % 

Stadt Burglengenfeld Anteil 20 % 

Stadt Teublitz Anteil 20 % 

Stammkapital: 511.291,88 € (1.000.000 DM) davon 

153.387,56 € (300.000 DM) Landkreis Schwandorf 

153.387,56 € (300.000 DM) Stadt Maxhütte-Haidhof 
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102.258,37 € (200.000 DM) Stadt Burglengenfeld 

102.258,37 € (200.000 DM) Stadt Teublitz 

Organe des Unternehmens: - die Gesellschafterversammlung 

- der/die Geschäftsführer 

- der Beirat 

Gesellschafter: Landkreis Schwandorf, 
vertreten durch Landrat Thomas Ebeling  

 
 Stadt Maxhütte-Haidhof, 

vertreten durch: 

1. Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank (bis 30.04.2020) 

1. Bürgermeister Rudolf Seidl (ab 01.05.2020) 

 Stadt Burglengenfeld, 

vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Gesche 

 Stadt Teublitz, 

vertreten durch: 

1. Bürgermeisterin Maria Steger (bis 30.04.2020) 

1. Bürgermeister Thomas Beer (ab 01.05.2020) 

Beirat: nicht bestellt 

Geschäftsführer: Herr Christian Meyer, Dipl.-Verwaltungswirt 

Geschäftsführerentgelt: keine Angabe gem. § 286 Abs. 4 HGB 

Defizitausgleichsverpflichtung: Nach § 3 Nr. 3 der Satzung der Gesellschaft sind die Ge-

sellschafter zu in der Höhe auf 51.129,19 € ( 100.000,00 

DM) pro Jahr begrenzten Nachschüssen zum Ausgleich 

von negativen Jahresergebnissen verpflichtet. Die Vertei-

lung der Nachschusspflicht erfolgt nach den Anteilsver-

hältnissen. Im Berichtsjahr 2019 wurde in der Gesell-

schafterversammlung beschlossen keinen Defizitaus-

gleich zu leisten. 
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Wirtschaftliche Lage 

Im Laufe des Jahres 2020 ergaben sich die nachstehend aufgeführten wesentlichen wirt-

schaftlichen Kennzahlen (in EURO): 

Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 

Umsatzerlös 83.291,46 79.216,03 57.057,53 27.790,67 

Personalaufwand 40.487,89 34.385,60 40.508,49 42.076,23 

Abschreibungen 29.994,55 30.569,19 121.926,15 27.176,85 

Sonstige Aufwendungen 78.646,73 79.674,83 122.592,47 26.803,38 

Jahresfehlbetrag -66.019,64 -65.444,64 -228.186,73 -68.343,25 

 

Das Mittelstandszentrum ist nahezu vollständig eigenfinanziert. Die Gesellschafter haben für 

das Geschäftsjahr 2020 beschlossen einen Defizitausgleich zu leisten. 

Die Mittelstandszentrum Maximilianshütte GmbH ist als Non-profit-Organisation satzungsmä-

ßig nicht auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet; seitens der Geschäftsführung wird aber alles 

getan, um das Defizit möglichst gering zu halten. 

Nach einem ersten Anstieg der Existenzgründungen seit fünf Jahren im Jahr 2019 sind die 

Existenzgründungen im Schatten der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erneut gesunken. Im 

Geschäftsjahr 2020 gab es im Mittelstandszentrum einen Einzug. 

Die Ertrags- sowie Kostenstruktur zum Vorjahr hat sich stark geändert. Der Umsatz reduzierte 

sich um 29.266,86 € auf 27.790,67 €. Durch die Rückgabe der Hallen an die Firma Läpple 

standen die Flächen nicht mehr zur Weitervermietung bereit, was zu den oben dargestellten 

Rückgängen führte. Die Personalkosten sind aufgrund von Gehaltssteigerungen um 1.065,05 

€ gestiegen. 

Der Jahresfehlbetrag im Geschäftsjahr 2020 reduzierte sich um 159.843,48 € auf 68.343,25 € 

im Vergleich zum Vorjahr. 

Eine Kreditaufnahme erfolgte nicht, die Firma hat derzeit keine Schulden. Bei Kreditinstituten 

bestand ein Guthaben in Höhe von 18.806,60 € (Vorjahr: 102.001,42 €).  
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Wortlaut des Bekanntmachungstextes zur Veröffentlichung in der örtlichen Tages-

presse: 

 

Bekanntmachung 

Der Stadtrat der Stadt Burglengenfeld hat in seiner Sitzung am                   den 

Bericht über Beteiligungen der Stadt Burglengenfeld  

mit einem Anteil von mehr als 5 % an Unternehmen in einer Rechtsform 

des Privatrechts über das Geschäftsjahr 2020 

zur Kenntnis genommen. 

Dieser Bericht liegt im Rathaus Burglengenfeld (Zimmer Nr. 26) während der allgemeinen 

Geschäftsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Burglengenfeld, den 29.06.2017 

Stadt Burglengenfeld 

 

Thomas Gesche 

1. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Kämmerei Nummer: Käm/392/2022 

Frieser, Elke, VRin Datum: 31.05.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 08.06.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Umschuldung eines Kredites in Höhe von 290.500,32 € zum 30.06.2022 
 
 
 Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Zinsfestschreibung (1,97%) für einen Kommunalkredit bei der Sparkasse im 
Landkreis Schwandorf (Darlehensnummer 6080179150) läuft zum 30.06.2022 aus. 
 
Die zum 30.06.2022 bestehende Restschuld in Höhe von 290.500,32 € soll zum En-
de der Zinsfestschreibung umgeschuldet werden. 
 
Die Verwaltung soll deshalb bevollmächtigt werden, Kreditangebote bei verschiede-
nen Banken einzuholen und das günstigste Angebot anzunehmen. 
 
Im Haushaltsplan 2022 wird die Umschuldung entsprechend abgebildet. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, für die Umschuldung eines Kredites in Höhe 

von 290.500,32 € Angebote einzuholen und das Angebot mit den günstigsten 
Konditionen anzunehmen. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Zinssicherung mit der 

MAGRAL AG fortzuführen. 
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Stadt Burglengenfeld 
Marktplatz 2 – 6 
93133 Burglengenfeld 
  
 

V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Kämmerei Nummer: Käm/394/2022 

Frieser, Elke, VRin Datum: 01.06.2022 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Stadtrat 08.06.2022 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Rücknahme von Bewilligungsbescheiden und Rückforderung von Fördermit- 
teln für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in Burglengenfeld; 
Entscheidung über eine die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Klageerhebung) 
 
 
 Sachdarstellung, Begründung: 
 

Der Bescheid über die Rücknahme von Bewilligungsbescheiden und Rückforderung von 
Fördermitteln für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in Burglengenfeld vom 
30.05.2022 wurde am 30.05.2022 per Boten zugestellt. 
 

Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids kann Rechtsbehelf in Form der 
Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg eingelegt werden. 
 

Im vorliegenden Fall wurde bereits beim ersten der Regierung vorgelegten Auszahl-
ungsantrag vom 28.05.2021 als Beginn der Maßnahme der 06.05.2020 benannt. Seitens der 
Regierung erfolgte keinerlei Hinweis, dass dies zur Rücknahme des Förderbescheids führen 
würde. Vielmehr erfolgte die Auszahlung der beantragten Förderung in Höhe von 400.000 € 
und mit Schreiben vom 06.12.2021 die Bewilligung weiterer Mittel durch die Regierung. Dies 
implizierte die Ansicht, dass seitens der Regierung keine Einwände bestehen. Erst bei der 
Vorlage des zweiten Auszahlungsantrages, der auf die Bewilligung vom 06.12.2021 hin ge-
stellte wurde, erfolgte eine Reaktion der Regierung. 
 

Nachdem der Regierung nachweislich vor Erlass des Bewilligungsbescheids vom 
06.12.2021 der vorzeitige Maßnahmenbeginn bereits bekannt war, erscheinen hier die Aus-
führungen der Regierung als überprüfenswert. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Gegen den Bescheid über die Rücknahme von Bewilligungsbescheiden und Rück-
forderung von Fördermitteln für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in Burg-
lengenfeld der Regierung der Oberpfalz vom 30.05.2022 wird Rechtsbehelf in Form der 
Klageerhebung eingelegt. 

 

2. Mit der Klageerhebung wird die Kanzlei Rödl & Partner beauftragt. 
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Anlagen: 

ROpf_Rücknahmebescheid_30.05.2022 
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